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Anhang1) 

Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1) – Einteilung der Klassen und 
Unterklassen 

Anlage 2 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1) – Warenliste 

A b s c h n i t t  1 
A l l g e m e i n e s 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Für die im Geschmacksmustergesetz geregelten Verfah-
ren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (Ge-
schmacksmusterangelegenheiten) gelten ergänzend zu 
den Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes und 
der DPMA-Verordnung die Bestimmungen dieser Verord-
nung. 

§ 2 
DIN-Normen 

DIN-Normen, auf die in dieser Verordnung verwiesen 
wird, sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, er-
schienen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in 
München archivmäßig gesichert niedergelegt. 

A b s c h n i t t  2 

E i n t r a g u n g s v e r f a h r e n 

§ 3 
Inhalt der Anmeldung 

(1) Die Anmeldung muss enthalten: 
1. einen Antrag auf Eintragung (§ 4), 
2. Angaben zum Anmelder (§ 5 Abs. 1 bis 4), 
3. die Wiedergabe des Musters (§ 6) oder im Falle des 

§ 11 Abs. 2 Satz 2 des Geschmacksmustergesetzes 
den flächenmäßigen Musterabschnitt (§ 7) und 

4. die Angabe der Erzeugnisse (§ 8). 
(2) Die Anmeldung kann ferner enthalten: 

1. eine Beschreibung zur Erläuterung der Wiedergabe 
(§ 9), 

1) Der Anhang wird als Anlageband zu dieser Ausgabe des Bundesge-
setzblatts ausgegeben. Innerhalb des Abonnements werden Anlage-
bände auf Anforderung gemäß den Bezugsbedingungen des Verlags 
übersandt. Außerhalb des Abonnements erfolgt die Lieferung gegen 
Kostenerstattung. 
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2. einen Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung 
der Wiedergabe nach § 21 Abs. 1 Satz 1 des Ge-
schmacksmustergesetzes, 

3. die Angabe der Warenklasse oder ein Verzeichnis mit 
den Warenklassen, in die das Geschmacksmuster ein-
zuordnen ist (§ 8), 

4. die Angabe des Entwerfers oder der Entwerfer (§ 5 
Abs. 6), 

5. Angaben zum Vertreter (§ 5 Abs. 5), 
6. eine Erklärung über die Inanspruchnahme der Priorität 

einer früheren ausländischen Anmeldung desselben 
Geschmacksmusters oder einer Ausstellungspriorität 
(§ 10). 

§ 4 
Antrag auf Eintragung 

(1) Der Antrag auf Eintragung eines Geschmacksmus-
ters muss auf dem vom Deutschen Patent- und Marken-
amt herausgegebenen Formblatt eingereicht werden und 
folgende Angaben enthalten: 
1. die Erklärung, dass für das Muster die Eintragung in 

das Geschmacksmusterregister beantragt wird, und 
2. die Unterschrift des Anmelders oder der Anmelder 

oder eines Vertreters. 
(2) Der Eintragungsantrag für eine Sammelanmeldung 

(§ 12 des Geschmacksmustergesetzes) muss über die 
Angaben nach Absatz 1 hinaus enthalten: 
1. die Erklärung, für wie viele Muster die Eintragung in 

das Geschmacksmusterregister beantragt wird, und 
2. ein Anlageblatt, das folgende Angaben enthält: 

a) eine fortlaufende Nummerierung der in der Anmel-
dung zusammengefassten Muster in arabischen 
Ziffern, 

b) die Zahl der zu den einzelnen Mustern eingereich-
ten Darstellungen und 

c) die Erklärung, dass die Erzeugnisangabe für alle 
Muster gilt, oder bei jedem Muster die Angabe der 
Erzeugnisse, bei denen es verwendet oder in die 
es aufgenommen werden soll. 

Als Anlageblatt muss das vom Deutschen Patent- und 
Markenamt herausgegebene Formblatt verwendet wer-
den. 

(3) Wird mit der Anmeldung beantragt, die Bekanntma-
chung der Wiedergabe aufzuschieben (§ 21 Abs. 1 Satz 1 
des Geschmacksmustergesetzes), so bezieht sich dieser 
Antrag auf alle in der Sammelanmeldung zusammenge-
fassten Muster. 

§ 5 
Angaben zum Anmelder, 
Vertreter und Entwerfer 

(1) Die Anmeldung muss folgende Angaben zum An-
melder enthalten: 
1. ist der Anmelder eine natürliche Person, den Vor- und 

Zunamen oder, falls die Eintragung unter der Firma 
des Anmelders erfolgen soll, die Firma, wie sie im 
Handelsregister eingetragen ist, 

2. ist der Anmelder eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft, den Namen dieser Person oder 
Gesellschaft; die Bezeichnung der Rechtsform kann 
auf übliche Weise abgekürzt werden. Sofern die juristi-
sche Person oder Personengesellschaft in einem Re-

gister eingetragen ist, muss der Name entsprechend 
dem Registereintrag angegeben werden. Bei einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts sind auch der Name 
und die Anschrift mindestens eines vertretungsberech-
tigten Gesellschafters anzugeben, 

3. die Anschrift des Anmelders (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Ort). 

(2) In der Anmeldung können eine von der Anschrift des 
Anmelders abweichende Postanschrift, eine Postfachan-
schrift sowie Telefonnummern, Telefaxnummern und 
sonstige Anschlüsse zur elektronischen Datenübermittlung 
angegeben werden. 

(3) Wird die Anmeldung von mehreren Personen einge-
reicht, so gelten die Absätze 1 und 2 für alle Personen. 

(4) Hat der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz im Aus-
land, so ist bei der Angabe der Anschrift nach Absatz 1 Nr. 
3 außer dem Ort auch der Staat anzugeben. Der Ortsna-
me ist zu unterstreichen. Außerdem können gegebenen-
falls Angaben zum Bezirk, zur Provinz oder zum Bundes-
staat gemacht werden, in dem der Anmelder seinen 
Wohnsitz oder Sitz hat oder dessen Rechtsordnung er 
unterliegt. 

(5) Falls ein Vertreter bestellt ist, so gelten die Absätze 1 
und 2 hinsichtlich der Angabe des Namens und der An-
schrift des Vertreters entsprechend. Hat das Deutsche 
Patent- und Markenamt dem Vertreter eine Kennnummer 
oder die Nummer einer allgemeinen Vollmacht zugeteilt, 
so soll diese angegeben werden. Ist ein Vertreter nach  
§ 58 Abs. 2 des Geschmacksmustergesetzes bestellt, so 
gilt Absatz 4 Satz 1 und 2 entsprechend. 

(6) Absatz 1 Nr. 1 und 3 sowie die Absätze 2 bis 4 gelten 
für die Benennung des Entwerfers entsprechend. 

§ 6 
Wiedergabe des Musters 

(1) Die Wiedergabe besteht aus mindestens einer foto-
grafischen oder sonstigen grafischen Darstellung des 
Musters. Es dürfen nicht mehr als sieben verschiedene 
Darstellungen des Musters wiedergegeben werden. Wer-
den mehr als sieben Darstellungen wiedergegeben, bleibt 
jede weitere Darstellung unberücksichtigt. Die Wiedergabe 
ist in drei übereinstimmenden Exemplaren einzureichen. 

(2) Die Darstellungen sind auf weißem oder hellgrauem, 
nicht durchscheinendem Papier einseitig aufzudrucken 
oder aufzukleben und auf den vom Deutschen Patent- und 
Markenamt herausgegebenen Formblättern anzubringen. 
Die Formblätter dürfen keinerlei erläuternden Text, erläu-
ternde Bezeichnungen, Symbole oder Bemaßungen ent-
halten, ausgenommen die Nummerierung der Darstellun-
gen, die Angabe „oben“ oder den Namen oder die An-
schrift des Anmelders. 

(3) Eine einzelne Darstellung darf nur eine Ansicht zei-
gen. Alle Darstellungen sind mit durch Punkte geglieder-
ten arabischen Zahlen durchzunummerieren, wobei bei 
Sammelanmeldungen die Zahl links vom Punkt die Num-
mer des Musters bezeichnet und die Zahl rechts vom 
Punkt die Nummer der Darstellung; besteht die Wiederga-
be nur aus einer Darstellung, ist die Angabe rechts vom 
Punkt nicht notwendig. Die Nummerierung der Darstellun-
gen ist auf den Formblättern derart anzubringen, dass 
eine eindeutige Zuordnung ermöglicht wird. Für die Rei-
henfolge der Darstellungen ist die Nummerierung durch 
den Anmelder ausschlaggebend. 

(4) Das Muster ist auf neutralem Hintergrund darzustel-
len. Die Darstellung soll das zum Schutz angemeldete 
Muster ohne Beiwerk zeigen und darf keine schriftlichen 
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Erläuterungen oder Maßangaben enthalten. Die Darstel-
lung muss dauerhaft und unverwischbar sein. Sie muss 
von einer Qualität sein, die alle Einzelheiten, für die 
Schutz beansprucht wird, klar erkennen lässt und die 
Verkleinerung oder Vergrößerung auf das Format von 
höchstens 6 Zentimeter in der Breite und 8 Zentimeter in 
der Höhe je Darstellung für die Eintragung in das Register 
und die Veröffentlichung zulässt. Diapositive und Negative 
sind nicht zulässig. 

(5) Betrifft die Anmeldung ein Muster, das aus einem 
sich wiederholenden Flächenmuster besteht, so muss die 
Wiedergabe das vollständige Muster und einen hinrei-
chend großen Teil der Fläche mit dem sich wiederholen-
den Muster zeigen. 

(6) Betrifft die Anmeldung ein Muster, das aus typografi-
schen Schriftzeichen besteht, so muss die Wiedergabe 
des Musters alle Buchstaben des Alphabets in Groß- und 
Kleinschreibung, alle arabischen Ziffern sowie fünf Zeilen 
Text, jeweils in Schriftgröße 16 Punkt, umfassen. 

(7) Wurde die Wiedergabe nicht nach Absatz 1 Satz 4 in 
dreifacher Ausfertigung eingereicht, kann das Deutsche 
Patent- und Markenamt die Fertigung der fehlenden Mehr-
fachexemplare veranlassen, sofern dies technisch möglich 
ist und die dadurch entstehenden Kosten innerhalb der 
nach § 16 Abs. 5 Satz 1 des Geschmacksmustergesetzes 
gesetzten Frist als Vorschuss entrichtet wurden. 

§ 7 
Flächenmäßige Musterabschnitte 

(1) Flächenmäßige Musterabschnitte (§ 11 Abs. 2 Satz 2 
des Geschmacksmustergesetzes) sind in zwei überein-
stimmenden Exemplaren einzureichen. Jeder Musterab-
schnitt ist auf der Rückseite fortlaufend zu nummerieren. 
Der Musterabschnitt darf ein Format von 50 x 100 x 2,5 
Zentimeter oder 75 x 100 x 1,5 Zentimeter nicht über-
schreiten und muss auf das Format DIN A4 zusammen-
legbar sein. Die in einer Anmeldung eingereichten flä-
chenmäßigen Musterabschnitte dürfen einschließlich 
Verpackung insgesamt nicht schwerer als 15 Kilogramm 
sein. Es dürfen keine Musterabschnitte eingereicht wer-
den, die verderblich sind oder deren Aufbewahrung ge-
fährlich ist, insbesondere, weil sie leicht entflammbar, 
explosiv, giftig oder mit Schädlingen behaftet sind. 

(2) Wird die Eintragung eines Musters beantragt, das 
aus einem sich wiederholenden Flächenmuster besteht, 
muss der Musterabschnitt das vollständige Muster und 
einen der Länge und Breite nach ausreichenden Teil der 
Fläche mit dem sich wiederholenden Muster zeigen. Es 
gelten die in Absatz 1 Satz 2 festgelegten Größenbe-
schränkungen. 

§ 8 
Angabe der Erzeugnisse, 

Klassifizierung, Warenliste 
(1) Die Angabe der Erzeugnisse, in die das Ge-

schmacksmuster aufgenommen oder bei denen es ver-
wendet werden soll, und die Klassifizierung richten sich 
nach der in der Anlage 1 zu dieser Verordnung enthalte-
nen Einteilung der Klassen und Unterklassen und der in 
der Anlage 2 zu dieser Verordnung enthaltenen Warenlis-
te. Das Deutsche Patent- und Markenamt bestimmt die in 
das Geschmacksmusterregister einzutragenden und be-
kannt zu machenden Warenklassen und Unterklassen. 

(2) Die Erzeugnisse sollen entsprechend der in der An-
lage 1 zu dieser Verordnung enthaltenen Reihenfolge der 

Klassen und Unterklassen gruppiert und geordnet werden, 
wobei jeder Gruppe die Nummer der entsprechenden 
Klasse oder Unterklasse vorangestellt werden soll. 

(3) Ändert sich die Klasseneinteilung nach der Eintra-
gung des Geschmacksmusters, so wird die Klassifizierung 
der Erzeugnisse auf Antrag des Rechtsinhabers oder bei 
der Eintragung der Aufrechterhaltung des Schutzes von 
Amts wegen angepasst. 

§ 9 
Beschreibung zur 

Erläuterung der Wiedergabe 
(1) Wird zur Erläuterung der Wiedergabe eine Beschrei-

bung eingereicht (§ 11 Abs. 4 Nr. 1 des Geschmacksmus-
tergesetzes), so darf sie sich nur auf diejenigen Merkmale 
beziehen, die aus der Wiedergabe des Musters oder dem 
flächenmäßigen Musterabschnitt ersichtlich sind. Sie soll 
keine Aussagen über die angebliche Neuheit oder Eigen-
art des Musters oder seinen technischen Wert enthalten. 

(2) Die Beschreibung ist auf einem gesonderten Blatt in 
dreifacher Ausfertigung einzureichen. Sie muss aus fort-
laufendem Text bestehen und darf keine grafischen oder 
sonstigen Gestaltungselemente enthalten. Die Beschrei-
bung soll nicht mehr als 200 Wörter enthalten. 

(3) Die Beschreibung wird nur auf Antrag eingetragen 
und bekannt gemacht. Die Eintragung und Bekanntma-
chung beschränkt sich auf 200 Wörter. 

§ 10 
Angaben bei 

Inanspruchnahme einer Priorität 
(1) Wird in der Anmeldung die Inanspruchnahme der 

Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung erklärt, 
so sind Zeit, Land und Aktenzeichen dieser Anmeldung 
anzugeben und eine Abschrift dieser Anmeldung einzurei-
chen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 des Geschmacksmustergeset-
zes). 

(2) Wird die Inanspruchnahme einer Ausstellungspriori-
tät erklärt, so sind der Tag der erstmaligen Zurschaustel-
lung sowie die Ausstellung anzugeben. Zum Nachweis für 
die Zurschaustellung (§ 15 Abs. 3 Satz 1 des Ge-
schmacksmustergesetzes) ist eine Bescheinigung einzu-
reichen, die während der Ausstellung von der für den 
Schutz des geistigen Eigentums auf dieser Ausstellung 
zuständigen Stelle erteilt worden ist. In der Bescheinigung 
muss bestätigt werden, dass das Muster in das entspre-
chende Erzeugnis aufgenommen oder dabei verwendet 
und auf der Ausstellung offenbart wurde; sie muss außer-
dem den Tag der Eröffnung der Ausstellung enthalten 
und, wenn die erstmalige Offenbarung nicht mit dem Er-
öffnungstag der Ausstellung zusammenfällt, den Tag, an 
dem es erstmals offenbart wurde, angeben. Der Beschei-
nigung ist eine von der genannten Stelle beglaubigte Dar-
stellung über die tatsächliche Offenbarung des Erzeugnis-
ses beizufügen. Für die Bescheinigung soll das vom Deut-
schen Patent- und Markenamt herausgegebene Formblatt 
benutzt werden. 

(3) Die Möglichkeit, die Angaben nach § 14 Abs. 1 
Satz 2 des Geschmacksmustergesetzes zu ändern oder 
die Prioritätserklärung innerhalb von 16 Monaten nach 
dem Prioritätstag oder dem Tag der erstmaligen Zur-
schaustellung abzugeben (§ 14 Abs. 1 Satz 1, § 15 Abs. 3 
Satz 1 des Geschmacksmustergesetzes), bleibt unbe-
rührt.
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§ 11 
Teilung einer Sammelanmeldung 

(1) Eine Sammelanmeldung kann nach § 12 Abs. 2 des 
Geschmacksmustergesetzes in zwei oder mehrere An-
meldungen geteilt werden. 

(2) In der Teilungserklärung sind anzugeben: 
1. das Aktenzeichen der Sammelanmeldung und 
2. die Nummern der Muster, die abgeteilt werden sollen. 

(3) Ändern sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 und 5 in-
folge einer Änderung in der Person des Anmelders oder 
Vertreters hinsichtlich eines Teils der Muster, so wird die 
Sammelanmeldung entsprechend geteilt. 

(4) Die Teilung wird vorgenommen, wenn der nach § 12 
Abs. 2 Satz 3 des Geschmacksmustergesetzes zu entrich-
tende Differenzbetrag gezahlt wurde. 

§ 12 
Weiterbehandlung 

Ein Antrag nach § 17 Abs. 1 des Geschmacksmusterge-
setzes muss folgende Angaben enthalten: 
1. das Aktenzeichen der Anmeldung, 
2. den Namen des Anmelders und 
3. das Datum des Beschlusses, auf den sich der Antrag 

bezieht. 

§ 13 
Eintragung der Anmeldung 

(1) Zu der Anmeldung werden folgende Angaben in das 
Geschmacksmusterregister eingetragen: 
1. das Aktenzeichen der Anmeldung, 
2. der Name und der Wohnort oder Sitz des Anmelders, 

bei ausländischen Orten auch der Staat (§ 5 Abs. 1 
und 4), 

3. die Zustellungsanschrift mit einer Angabe zum Zustel-
lungsempfänger, 

4. der Anmeldetag (§ 13 Abs. 1 und § 16 Abs. 5 Satz 2 
des Geschmacksmustergesetzes), 

5. der Tag der Eintragung, 
6. die Erzeugnisse (§ 8) und 
7. die Warenklassen (§ 19 Abs. 2 des Geschmacksmus-

tergesetzes), bestehend aus der Angabe der Klassen 
und Unterklassen. 

(2) Gegebenenfalls werden folgende Angaben eingetra-
gen: 
1. der Name und die Anschrift des Vertreters (§ 5 Abs. 5), 
2. der Name und die Anschrift des Entwerfers (§ 5 

Abs. 6), 
3. der Name und der Wohnort des benannten vertre-

tungsberechtigten Gesellschafters einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (§ 5 Abs.1 Nr. 2), 

4. ein Hinweis, ob die Eintragung die Anmeldung eines 
einzelnen Musters oder eine Sammelanmeldung (§ 12 
des Geschmacksmustergesetzes) betrifft. Bei Eintra-
gung einer Sammelanmeldung wird ferner die Zahl der 
in der Anmeldung zusammengefassten Muster ange-
geben (§ 4 Abs. 2 Nr. 1), 

5. die fortlaufende Nummerierung des Musters bei Sam-
melanmeldungen (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a), 

6. ein Hinweis auf eine beigefügte Beschreibung (§ 11 
Abs. 4 Nr. 1 des Geschmacksmustergesetzes), 

7. die Beschreibung (§ 11 Abs. 4 Nr. 1 des Ge-
schmacksmustergesetzes), deren Veröffentlichung be-
antragt worden ist, 

8. der Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung der 
Wiedergabe (§ 21 Abs. 1 Satz 1 des Geschmacks-
mustergesetzes), 

9. ein Hinweis auf die Ersetzung der Wiedergabe durch 
einen flächenmäßigen Musterabschnitt (§ 11 Abs. 2 
Satz 2 des Geschmacksmustergesetzes), 

10. Zeit, Land und Aktenzeichen der früheren Anmeldung 
desselben Musters bei Inanspruchnahme einer Priori-
tät nach § 14 des Geschmacksmustergesetzes, 

11. der Tag der erstmaligen Zurschaustellung und Be-
zeichnung der Ausstellung bei Inanspruchnahme einer 
Ausstellungspriorität nach § 15 des Geschmacksmus-
tergesetzes, 

12. die unverbindliche Erklärung über das Interesse an der 
Vergabe von Lizenzen, 

13. dingliche Rechte (§ 30 Abs. 1 Nr. 1, § 32 des Ge-
schmacksmustergesetzes), 

14. Maßnahmen der Zwangsvollstreckung (§ 30 Abs. 1 Nr. 2, 
§ 32 des Geschmacksmustergesetzes) und 

15. ein Insolvenzverfahren (§ 30 Abs. 3, § 32 des Ge-
schmacksmustergesetzes). 

(3) Im Falle von Rechtsübergängen wird nur derjenige in 
das Register eingetragen, der zum Zeitpunkt der Eintra-
gung des Geschmacksmusters Inhaber des durch die 
Anmeldung begründeten Rechts ist. 

(4) Ist die Aufschiebung der Bekanntmachung der Wie-
dergabe nach § 21 Abs. 1 Satz 1 des Geschmacksmus-
tergesetzes beantragt worden, so beschränkt sich die 
Eintragung der Anmeldung auf die Angaben nach Absatz 
1 Nr. 1 bis 5, nach Absatz 2 Nr. 1, 2, 8, 12 bis 15 sowie 
den Prioritätstag nach Absatz 2 Nr. 9 und 10. Wird der 
Schutz auf die Schutzdauer nach § 27 Abs. 2 des Ge-
schmacksmustergesetzes erstreckt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 
des Geschmacksmustergesetzes), so werden die übrigen 
Angaben eingetragen. 

(5) Auf die Eintragung von typografischen Schriftzeichen 
finden Absatz 1 Nr. 6 und 7 und Absatz 2 Nr. 9 keine 
Anwendung. 

§ 14 
Bekanntmachung 

Das Deutsche Patent- und Markenamt veröffentlicht: 
1. regelmäßig erscheinende Übersichten über die in das 

Geschmacksmusterregister nach § 13 eingetragenen 
Tatsachen, 

2. die Wiedergabe der Geschmacksmuster, soweit deren 
Bekanntmachung nicht nach § 21 Abs. 1 Satz 2 des 
Geschmacksmustergesetzes unterbleibt. Bei Sammel-
eintragungen werden die Darstellungen mit den fortlau-
fenden Nummern bekannt gemacht. 

§ 15 
Eintragungsurkunde 

Die Eintragungsurkunde nach § 25 der DPMA-
Verordnung enthält folgende Angaben: 
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1. das Aktenzeichen, 
2. die Anzahl der Geschmacksmuster, 
3. Angaben zum Rechtsinhaber, 
4. den Anmeldetag, 
5. den Eintragungstag, 
6. Angaben zur Klassifikation und 
7. die Erzeugnisse. 

A b s c h n i t t  3 

S o n s t i g e  V e r f a h r e n 

§ 16 
Teilung einer Sammeleintragung 

(1) Für die Teilung einer Sammeleintragung gilt § 11 
Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

(2) Betrifft ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsüber-
gangs nach § 28 der DPMA-Verordnung nur einen Teil der 
in einer Sammeleintragung enthaltenen Geschmacksmus-
ter, so sind diese Geschmacksmuster in dem Antrag an-
zugeben. Die Geschmacksmuster, die von dem Rechts-
übergang erfasst sind, werden abgetrennt und in einer 
Teilungsakte weitergeführt. 

§ 17 
Angaben bei 

Erstreckung und Aufrechterhaltung 
(1) Bei der Zahlung der Erstreckungsgebühr und der Be-

kanntmachungskosten sind anzugeben: 
1. das Aktenzeichen der Eintragung, 
2. der Verwendungszweck und 
3. der Name des Rechtsinhabers nach § 5 Abs. 1. 

(2) Soll die Erstreckung des Schutzes nur für einzelne 
Geschmacksmuster innerhalb einer Sammeleintragung 
bewirkt werden, so ist ein Antrag einzureichen, der folgen-
de Angaben enthält: 
1. das Aktenzeichen der Eintragung, 
2. den Namen des Rechtsinhabers nach § 5 Abs. 1 und 
3. die laufenden Nummern der Geschmacksmuster, 

deren Schutz erstreckt werden soll. 
(3) Beantragt der Rechtsinhaber die Nachholung der 

Bekanntmachung der Wiedergabe vor Ablauf der Frist 
nach § 21 Abs. 1 Satz 1 des Geschmacksmustergesetzes, 
sind in dem Antrag anzugeben: 
1. das Aktenzeichen der Eintragung, 
2. der Name des Rechtsinhabers nach § 5 Abs. 1 und 
3. der Zeitpunkt, zu dem die Bekanntmachung erfolgen 

soll. 
(4) Bei der Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr sind 

die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 
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§ 18 
Verzicht 

(1) In der Verzichtserklärung nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 2 des Geschmacksmustergesetzes sind an-
zugeben: 

1. das Aktenzeichen der Eintragung, 
2. der Name und die Anschrift des Inhabers nach § 5 

Abs. 1 und 4, 
3. falls auf einzelne Geschmacksmuster innerhalb einer 

Sammeleintragung verzichtet wird (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 
des Geschmacksmustergesetzes), die Geschmacks-
muster, die gelöscht werden sollen. 

(2) Wird auf ein Geschmacksmuster teilweise verzichtet, 
so ist der Erklärung eine Wiedergabe des geänderten 
Geschmacksmusters nach § 6, im Falle des § 11 Abs. 2 
Satz 2 des Geschmacksmustergesetzes ein geänderter 
flächenmäßiger Musterabschnitt nach § 7 beizufügen. Die 
Teilverzichtserklärung soll nicht mehr als 100 Wörter um-
fassen. Sie wird eingetragen und mit der Wiedergabe 
bekannt gemacht. Bei Sammeleintragungen ist für jedes 
Geschmacksmuster, auf das teilweise verzichtet wird, eine 
gesonderte Teilverzichtserklärung abzugeben. 

(3) Für die nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 des Geschmacksmus-
tergesetzes erforderliche Zustimmung eines im Register 
eingetragenen Inhabers eines Rechts an dem Ge-
schmacksmuster reicht die Abgabe einer von dieser Per-
son oder ihrem Vertreter unterschriebenen Zustimmungs-
erklärung aus. Eine Beglaubigung der Erklärung oder der 
Unterschrift ist nicht erforderlich. 

§ 19 
Löschung der Eintragung 

Die Eintragung wird durch einen Vermerk im Ge-
schmacksmusterregister gelöscht (§ 36 Abs. 1 des Ge-
schmacksmustergesetzes). 
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§ 20 
Weitere Eintragungen 

in das Geschmacksmusterregister 
Neben den nach dem Geschmacksmustergesetz und 

dieser Verordnung vorgeschriebenen Eintragungen wer-
den folgende Angaben in das Geschmacksmusterregister 
eingetragen: 
1. die Erstreckung des Schutzes auf die Schutzdauer 

nach § 27 Abs. 2 des Geschmacksmustergesetzes  
(§ 21 Abs. 2 Satz 1 des Geschmacksmustergesetzes), 

2. falls die Bekanntmachung der Wiedergabe nachgeholt 
worden ist, der Tag der Bekanntmachung sowie der 
Hinweis auf die Bekanntmachung nach § 21 Abs. 1 
Satz 2 des Geschmacksmustergesetzes (§ 21 Abs. 3 
des Geschmacksmustergesetzes), 

3. Änderungen der in § 13 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 1 
aufgeführten Angaben, 

4. ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
(§ 23 Abs. 1 Satz 4 des Geschmacksmustergesetzes 
in Verbindung mit § 123 des Patentgesetzes) und des-
sen Gewährung, 

5. die Teilung einer Sammeleintragung (§ 16) und 
6. der Tag und der Grund der Löschung der Eintragung 

des Geschmacksmusters (§ 36 Abs. 1 des Ge-
schmacksmustergesetzes).
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§ 21 
Deutsche Übersetzungen 

(1) Deutsche Übersetzungen von Schriftstücken, die zu 
den Unterlagen der Anmeldung zählen, müssen von einem 
Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt oder von 
einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt sein. Die 
Unterschrift des Übersetzers ist öffentlich zu beglaubigen 
(§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), ebenso die Tatsa-
che, dass der Übersetzer für derartige Zwecke öffentlich 
bestellt ist. 

(2) Deutsche Übersetzungen von 
1. Prioritätsbelegen, die nach der revidierten Pariser Ver-

bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums (BGBl. 1970 II S. 391) vorgelegt werden, 
oder 

2. Abschriften früherer Anmeldungen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 
des Geschmacksmustergesetzes)  

sind nur auf Anforderung des Deutschen Patent- und 
Markenamts einzureichen. 

 (3) Deutsche Übersetzungen von Schriftstücken, die 
1. nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zählen und 
2. in englischer, französischer, italienischer oder spani-

scher Sprache eingereicht wurden, 
sind nur auf Anforderung des Deutschen Patent- und 
Markenamts nachzureichen. 

(4) Werden fremdsprachige Schriftstücke, die nicht zu 
den Unterlagen der Anmeldung zählen, in anderen Spra-
chen als in Absatz 3 Nr. 2 aufgeführt eingereicht, so sind 
Übersetzungen in die deutsche Sprache innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Schriftstücke nachzureichen. 

(5) Die Übersetzung nach Absatz 3 oder Absatz 4 
muss von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglau-
bigt oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer ange-
fertigt sein. Wird die Übersetzung nicht fristgerecht einge-
reicht, so gilt das fremdsprachige Schriftstück als zum 
Zeitpunkt des Eingangs der Übersetzung zugegangen. 
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§ 22 
Aufbewahrung der 

Wiedergabe des Musters 
Das Deutsche Patent- und Markenamt bewahrt die 

Wiedergabe des Musters (§ 6) auch nach der Löschung 
der Eintragung im Geschmacksmusterregister dauernd 
auf. 

§ 23 
Übergangsregelung aus Anlass 

des Inkrafttretens dieser Verordnung 
§ 10 Abs. 2 Satz 2 bis 5 findet keine Anwendung, wenn 

das Muster innerhalb von sechs Monaten vor dem 1. Juni 
2004 erstmals zur Schau gestellt wurde. 

§ 24 
Übergangsregelung 

für künftige Änderungen 
Für Geschmacksmusteranmeldungen, die vor Inkrafttre-

ten von Änderungen dieser Verordnung eingereicht wor-
den sind und noch nicht eingetragen sind, gelten die Vor-
schriften dieser Verordnung in ihrer bis dahin geltenden 
Fassung. 

§ 25 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Die Verordnung tritt am 1. Juni 2004 in Kraft. 
(2) § 23 tritt am 1. Januar 2005 außer Kraft. 
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